
Bewerbung für die Vergabe der Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!!

Die Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für intensives
bürgerschaftliches Engagement. Unabhängig von ihrem Wohnort erhalten ihre Inhaberinnen und Inhaber aufgrund einer
Vereinbarung zwischen dem Land und seinen Städten und Gemeinden in ganz Nordrhein-Westfalen vergünstigten Eintritt
in viele öffentliche und private Einrichtungen und zu Veranstaltungen unterschiedlicher Art. Mit der Vergabe von
Ehrenamtskarten möchten das Land, die Kreise und die Kommunen den zahlreichen Bürger:innen mit mehr als bloßen
Worten danken für die Zeit und Kraft, die sie dem Allgemeinwohl in vielfältiger Weise zur Verfügung stellen.

Folgende Voraussetzungen müssen Antragstellende erfüllen:

− mindestens vier Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Woche oder 200 Stunden im Jahr leisten,
− bereits mindestens ein Jahr ehrenamtlich tätig gewesen sein,
− ehrenamtliche Arbeit ausschließlich für Dritte leisten
− Ehrenamtliche, die eine Ehrenamtskarte beantragen möchten, dürfen eine Aufwandsentschädigung erhalten, soweit

diese den steuerlichen Freibetrag der Ehrenamtspauschale (960 EUR) bzw. der Übungsleiterpauschale (3.300 EUR)
nicht übersteigt.

Sollten Sie Ihren durchschnittlich mindestens vierstündigen zeitlichen Aufwand pro Woche bei mehr als einer
Trägerorganisation leisten, füllen Sie bitte für jede Organisation ein eigenes Anmeldeformular aus und reichen Sie alle
Bewerbungsformulare zusammen ein.

☐ Ich beantrage die Ehrenamtskarte erstmalig

☐ Ich hatte bereits eine Ehrenamtskarte mit der Nummer: ……………………..

und mache dazu folgende Angaben (Punkte 1. - 3.)

1. Persönliche Angaben
Titel:

Familienname: Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

Postleitzahl/Ort:

Telefon: E-Mail (optional):

Geschlecht (optional) ☐ Weiblich ☐ Männlich ☐ Divers

2. Zeitlicher Einsatz und Einsatzort in der ehrenamtlichen Arbeit

Bitte geben Sie den durchschnittlichen Zeitaufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit an:
durchschnittlich………………………. Stunden pro Woche / durchschnittlich ………………………………………….

Tätig seit (Monat/ Jahr):
Der Einsatzort befindet sich in

3. Einsatzgebiete in der ehrenamtlichen Arbeit

Bitte kreuzen Sie an, wo Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen oder ergänzen Sie gegebenenfalls:



☐ Feuerwehr/ Rettungsdienste/ Katastrophenschutz ☐ Freizeit ☐ Gesundheit

☐ Jugendarbeit ☐ Justiz ☐ Kindergarten/Schule

☐ Religionsgemeinschaften ☐ Kultur ☐ Migration

☐ Seniorenarbeit ☐ Soziales ☐ Sport

☐ Umwelt

☐ anderer Bereich/ Sonstiges (bitte benennen)

Bitte beschreiben Sie kurz die ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich:

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben unter Punkt 1.-3. und versichere, dass ich für die aufgeführte
ehrenamtliche Tätigkeit keine finanzielle Entschädigung erhalte, die über die Erstattung von tatsächlich
entstandenen Kosten hinausgeht.

Ort und Datum Unterschrift

Angaben zur Organisation, in der die ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt wird

Organisationen müssen eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung haben, ein eigener Rechtsstatus ist jedoch
nicht erforderlich. Auch Angehörige freier Initiativen können sich um die Ehrenamtskarte bewerben.

Name der Organisation:

Straße:

Postleitzahl/Ort:

Verantwortliche Kontaktperson:

Telefon:

E-Mail (optional):

Es wird bestätigt, dass die genannte Person für uns durchschnittlich mindestens ………… Stunden pro Woche
und seit wenigstens einem Jahr ehrenamtlich tätig ist und keine Aufwandsentschädigung erhält, die über die
Erstattung von anfallenden Kosten hinausgeht.

Ort und Datum

Stempel der Organisation Unterschrift der für den / die Antragsteller:in
verantwortlichen Kontaktperson

Bitte senden Sie diese Bewerbung einschließlich der Erklärung zu den Datenschutzhinweisen im Anhang
vollständig ausgefüllt an folgende Adresse:

Stadtverwaltung Waltrop Für weitere Fragen und Hinweise:
Büro des Bürgermeisters Telefon: 02309 930 228 (Frau Neumann)

Telefon: 02309 930 233 (Frau Forytta)
Postfach 120 E-Mail: stadtverwaltung@waltrop.de
45722 Waltrop



Anlage

Informationen zur Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der oben angegebenen personenbezogenen Daten dient der Bearbeitung des Antrages auf die
Ehrenamtskarte NRW, also der Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe und erfolgt gemäß
Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e, Abs. 3 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Abs. 1
Datenschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der
Antragstellenden sowie der Kontaktpersonen der ehrenamtlichen Organisationen geschieht unter Beachtung der
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. Nach der Antragstellung auf dem vorliegenden Formular in Papierform
können die angegebenen Daten (entsprechend einer Antragstellung in der App „Ehrenamtskarte NRW“) im Rahmen
der weiteren Antragsbearbeitung und Verwaltung der ausgestellten Ehrenamtskarte auch elektronisch gespeichert und
verarbeitet werden.

Weitere Informationen nach Art. 13 und 14 DSVGO zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der App „Ehrenamtskarte NRW“ (auch abrufbar
unter https://www.engagiert-in-nrw.de/app-ehrenamtskarte-nrw-datenschutzerklaerung) sowie die
Datenschutzerklärung der Stadt Waltrop erhalten Sie im Anhang.

Mit der Unterzeichnung erklären Sie, dass Sie die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Stadt Waltrop und die Staatskanzlei NRW zur Kenntnis genommen haben.

Antragstellende:r:

Ort und Datum Unterschrift

Verantwortliche Kontaktperson:

Ort und Datum Unterschrift



Anhang 1









Anhang 2

Die Stadt Waltrop nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Im Zusammenhang mit der
Beantragung und Bearbeitung der Ehrenamtskarte NRW bzw. der Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW werden
durch die Stadt Waltrop und das Land NRW personenbezogene Daten im erforderlichen Umfang erhoben
und verarbeitet. Beachten Sie bitte die folgenden Datenschutzhinweise:

Name und Kontaktdaten der
verantwortlichen Behörden
gem. Artikel 26 DSGVO

Stadt Waltrop, der Bürgermeister vertreten durch:

Stadtverwaltung Waltrop
Büro des Bürgermeisters
Münsterstraße 1, 45731 Waltrop Tel.:
02039 / 930 228
E-Mail: buergermeister@waltrop.de

Land Nordrhein-Westfalen vertreten durch:
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
vertreten durch:

Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten,
Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei
Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/837-01
E-Mail: poststelle@stk.nrw.de

Angaben zu den
behördlichen
Datenschutzbeauftragten

Datenschutzbeauftragte:r der Stadt Waltrop
Stadtverwaltung Waltrop,
Münsterstraße 1, 45731 Waltrop
Tel.: 02309 930 297, E-Mail: datenschutz@waltrop.de

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r Horionplatz 1,
40213 Düsseldorf, E-Mail: datenschutz@stk.nrw.de

Zwecke und
Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung

a) Die Erhebung und Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist
erforderlich, um die Bewerbung für die Vergabe oder die
Verlängerung der Ehrenamtskarte NRW bzw. den Antrag oder den
Vorschlag auf Ausstellung der Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW
bearbeiten, die Ehrenamtskarte optional übersenden und die
Statistik zur Ehrenamtsstruktur in Waltrop führen zu können.

Datenschutzerklärung gemäß Artikel 13, 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
zur Erhebung personenbezogener Daten durch die Stadt Waltrop und das Land
Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der „Ehrenamtskarte NRW“

bzw. der „Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW“



Personenbezogene Daten der/ des Antragstellenden:
Personenstammdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse (optional),
Geschlecht (optional) und Informationen zum ehrenamtlichen
Engagement.

Personenbezogene Daten der verantwortlichen Kontaktperson
der Organisation, in der die ehrenamtlicheTätigkeit ausgeführt
wird: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer
(optional).

Personenbezogene Daten der vorschlagenden Person
(Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW): Name

b) Die Verarbeitung dient der Wahrnehmung einer im öffentlichen
Interesse liegenden Aufgabe und erfolgt auf der Grundlage des
Artikel 6, Absatz 1, Satz 1, Buchstabe e Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3
Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW).

Empfänger oder Kategorien
von Empfängern von
personenbezogenen Daten

Ihre in diesem Zusammenhang zu verarbeitenden
personenbezogenen Daten sind zweckgebunden, das heißt, sie
werden nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden
sind. Bei der Ehrenamtskarte NRW und der Jubiläums-
Ehrenamtskarte NRW handelt es sich um Projekte des Landes
NRW und der Stadt Waltrop. Im Rahmen der gemeinsamen
Verantwortlichkeit werden personenbezogene Daten an bzw. durch
das Land Nordrhein-Westfalen übermittelt. Die ggfls. erforderliche
Weitergabe Ihrer Daten an zentrale Fachbereiche der Stadt Waltrop
erfolgt ausschließlich im Rahmen der Zulässigkeit.

Ihre Daten werden anonymisiert und in statistischer Form an die
Stadt Waltrop (d.h. auf Server der Stadt Waltrop bzw. der
Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale Recklinghausen) und an
die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen weitergegeben.

Eine Übermittlung personenbezogener Daten an weitere Dritte bzw.
die Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale
Organisation erfolgt nicht.

Dauer und Speicherung
bzw. Kategorien für die
Festlegung dieser Daten

Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, bis
der Vorgang abgeschlossen ist, Sie die Stadt Waltrop zur Löschung
auffordern bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. Gesetzliche
Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungs- und Dokumen-
tationspflichten – bleiben unberührt. Für die Stadt Waltrop besteht
nach § 4 Abs. 2 i.V. mit § 10 Abs. 5 Archivgesetz NRW (ArchivG
NRW) die Verpflichtung, Unterlagen nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist dem Archiv der Stadt Waltrop anzubieten.

Betroffenenrechte
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende
Rechte zu:



• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben
Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden,
steht Ihnen das Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die
Löschung oder Übertragung Ihrer Daten sowie die
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch
gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 20 und 21
DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen,
prüft die Stadt Waltrop, ob die gesetzlichen Voraussetzungen
nach den Art. 15 bis 21 DSGVO sowie den §§ 12 bis 14 des
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen im Einzelfall erfüllt sind.

Herkunft der Daten
Die erforderlichen personenbezogenen Daten werden zum Teil
durch das Land NRW übermittelt bzw. dem Antrag auf Ausstellung
der Ehrenamtskarte bzw. der Jubiläums-Ehrenamtskarte
entnommen.

Beschwerderecht bei der
Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht, bei der Landesbeauftragten für Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen Beschwerde
einzulegen. Die Kontaktdaten der zuständigen Aufsichtsbehörde
lauten:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.:
+49 211 38424-0, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de,
Internet: www.ldi.nrw.de.

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte zunächst an die
Stadt Waltrop bzw. das Land NRW oder an den / die behördliche:n
Datenschutzbeauftragte:n.

Stand Juli 2024


